
1143 der Beilagenzu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1085 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ge
ändert wird (7. Novelle zum Beamten-Kran-

"ken- und. Unfallve~sicherungsgesetz) 

Pan ,s i, Dr. Sc h w' i m m ,e rund Me 'lt e r 
1leils einstimmig, tleils mit 'Stimmenmehrheit an
genommen. 

Zu den wichtig.sten AbäIllderungenhiJw. 'Er
gäruzungen ,gegenÜ'ber' der Regienihgsvorla:ge 
wird folgendes bemerkt:' ' 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
sollen die inB,etracht kommenden Xiliderungen, 
.J R' 1 'd B il Zu § 2 Abs. 1 Z. 7: 
'0 er eglerungsvor ag,e 1084 'er e agen ' " 
(33. ASVG-Novdle) im ißeamten~Kranken- und Die Regierungsvorlage sah Idurch ausdrückliche 
Uruf.aHversiCherungsgesetz Iberücksich~igt werden.; AUlfzählung Ider Mi!ugIietder der Vo1ksanwalt
Im einlLelnen handeI.t es <Sich dalbei 'um die Neu-: schaft im Katalog ,der Ausnahmen VOn der 
regelung einig,er leistungsiechtlicher Bestimmun-: B,eamten~Krankenversicherungder,en iBefreiung 
gen wie beispielsweise die Schaffung ,eines An-i in diesem Versicherungszweig vor. Der Ausschuß 
spruches ,auf KiIllderZIUschuß auch für Eilikelkin- f,ür soztiaIe Verw<liltung war demgegeniÜber der 
der, um Xndeliungen ,einer Rceihe von Vor-: Auffassung, Idaß, zwar derzeit keine praktisc;he 
schriften aus dem lBereichder Verwaltung des· NotWendigkeit für ,die 'Schaffung, eines solchen 
Versicherungsträgers, um einige EdeichterungenSchutzes hesteht, ,daß sie :lJber IWnftig bei einer 
hei der GesetzespraX!is und schließlich ,um eine i anderen Zusammensetzung d·er Vo~ksaruwaltschaft 
Aruzahl redaktioneller NeuJformulierungen. Wei-: ein~reten kann. Durch ,die 5tretidlUng ,der Mit
ters soHen die Mitgli'flder der Volks anwaltschaft glieder der Volk'sanwaltschaEt aus dem Aus
sowie die Mitglieder der VoHzugskommissionen;nahmekatalog 'Von der Beamten-Krankenversi
nach § 18 des Stl"af'Vol1z~gsgesetzes in den von:cherung wut'lde idieser Auffassung Rechnung ge
der Beamten~UnfaHv,el"sicherung geschütztenl tragen; durch, ihre Einf:ügung in die Z.9des 
Personenkreis aufgenommen werden. Ferner soll: § 1 Ahs. 1 des B-KUVG '(Art. I Z.:1 lit. '3.) unter
eine Anpa'ssungan die durch ldas SalZmonopoI-; liegen die Mi~glieder ,der Volksanwaltschaft nun
gesetz, BGBl. Nr.'124/197,8, geschaffene neue; mehr sowohl der K~anken- als ,auch ,der Unf,all-
RedItsla:ge elifolgen. : v,ersicherung., 

Der ::us,s.chiUß fü~ soziale Verwa!~~ung. hat ~ie: Zu 50: 
gegenstandhche Reg-lerungsvorlage In 'Semer Slt-: § 
zung .am 12. Dezemi\)er 1978 in Vef1handlung § 50 B-KUVG gibt wortgleich § 108 ASVG 

. genommen. Nach ,einer Debatte, an der sich ,die: wieder. Der Ausschuß ,für soziarie Verwaltung 
Abgeordneten Me 1 t e r, Dr. Sc h w i m m e r' hat die in der Regierungsvorlage ,der 33. Novelle 
und Ausschußobmann Pan s i hetleiligten, wur-' zum ASVG vorgesehene Fassung des § 108 ASVG 
den von den Abgeordneten Pan si, Doktor geändert; in ,dem gleichen Sinn hat daher der 
Sc h w i.m me rund M el t e r A'bändel"ungs- Ausschuß f'Ürsoziale - Verwaltung '3iuch § 50 
anträge betreffend die §§ 2 Abs.1, 50 und .146 B-KUVG ahgeändert. 
Abs. 1 sowie Art. 11 Abs. 2 gesllellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs- Zu § 146 Abs. 1 Z.4: 
vorlage unter Berucksich~igung ,der oberwähn..: 'Der Ausschuß fiür soziale Verwailtung ist ider 
ten Abänderungsan'träge ·der Alhgeordneten in der Regierungsvorlage hetreffend eine 
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2 t1'43 der iBeiLagen 

33.. ASVG,..Novre11e vOl1gesehenen. Erweiterung 
des § 438 Abs. 1 Z.4 ASVG nicht !beigetreten. 
§ 146 khs.;1 Z. 4 B-KUVG in der Fassung der 
Regierung9vorllage ,einer 7. [ß-KUVG-Novdle 
gibt ,diese ASVG-IBestimmung unv,erändert wie
der. Im Hiniblick ,aufihr.e Streichung im ASVG 
erf,oogte daher; auch Lm B-KUVG ,eine Streichung. 

Melter 

Berichterstatter 

tAls Erg;,ebnis .seiner 'Beratung: 'stellt der' Aus
schuß f,ür ,soziale· V:erwaltung' somit ,den- A fi-
t r a. g, Ider N ationall1a't wol1e ,dema n g e- . / . 
s chI .0 s sen enG e 'S ·e tz e n It w u I' f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1'978 12 12 

Pansi 

Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Beamten,..Kranken,.. und Unfall
versieperungsgesetz geändert wird. (7. No
velle zum Beamten-Kranken- und Unfallver:' 

sicherungsgesetz ) 

Der Nationall1a!t hat tbelschlloss.en: 

Artikel 1 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, 'BGBL Nr. 200/1967, in der Fas
sung der Bundesgesetze BGBL Nr .. 284/1968, 
BGBL Nr. 24/1.969, IBGB1. Nr. 38'8!L970,BGB1. 
Nr. 35/1.973, BGBL Nr. 780/1974, BGBl Nr; 707/ 
1976, BGBI. Nr; 648/1917; BGBL Nr. 124/1978 
und BGBL Nt. 280/1978 wird geändert Wie 
fo},gt:. 

1. a) § 1 Abs. 1 Z~ 9 hat. zu lauten:. 

,,9. der BUilidespräSl~d.ent, die MJitg,lieder der Bun
desl1(1giel1ung, die Staa!tssekretäre, ·derPräsi~ 
dent soWlie der V,izeprä5iident des Rechnungs
hofes und die Mitgll~eder.der Vo'lksanwalt
schaft;" 

h) Im § 1 Abs. 1 ist der Prunkt am Schluß 
der Z. 13 durch elinen Strichpunkt zu ersetzen; 
als Z. 14 iJ5it lailizufügien: 

,,14. a) ·die Arbeiter des Bundes, die der tlster
reichismen Salinen. Aktiengf<sellschaft 

. ~ur DienstJeistlUng ~ugewiesen sind und 

b) Personen; die Ansprum auf eine Pen
sioIJ.slei~tung nach ,der Salinenarbeiter
Pensionsordnung 1967, BOBL Nr; 5/ 
1968, h3iben." 

c) § 1 Ahs. 2 hat zu lauten: 
,,{2} D1e Unrfa'Dlversicherung ersrtr.eckt, sich hei. 

den inAbs. 12'. 1 his 5 genannten Personen auf 

ihr DlLenstverhäh:n~s zu den dort bezeichneren 
Dienstgehern, !bei den in AJbs. 1· Z. 6, 8 bis 1'1 
und 13· hezeimneten P,ersonen auf die Tätlig
k,eiten, die sie auf Grund 'der dort hezeichnetten 
Funktionen ·aus:Ülben UIild hei den ~n Ahs. t Z. 14 
lit. a genann1;en Pel"Tsonen aUtf ihre Dien!stJe!i
stung bei dem dort bezeimneten. Betrieb." 

d) Im §, 1 Aibs. 3. i~t der Ausdmck "Abs. 1 
Z. 7" .durch den Auslc.lruck "Albs. 1 Z~' T und 
14lit. h" zu ersetzen. 

2. a) Im § 1 Aibs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 14 durch einen Stnichpunkt zu ers'etz-en; 

a15 Z. 15 ist anzufÜigen: 

,,15. Mitg1ieder der Vollz'ugskomnUssiooen nach 
§ 18 des Stl13ifvolilz,Utgsges6tlies, BGBt 
Nr. 144/1969." 

Ib) Im§ 1 Albs. 2 ist der Ausdruck "AlQs. t Z. 6, 
8 b]s 11 und 13" durm den Aiusdr'uck ,,lAbs. 1 
Z. 6, 8 bis 11, 13 rUnd 15" zu ersetzen. 

3. a) Im § 2 Aibs. 1 Z. 2 d'st der Ausdruck 
"Lehrer-Krankenfürsol1g,e für Ober&rnerrcich" 
durch den AuscLruck. ,;O.Ö. Lehrer-, Kranken
ullId UnfaHfÜJrsoI1ge" zu 'ers~en. 

rb) Im § 2 A!bs. 1 Z. 3' ']st der Ausdruck "des 
Wehrgesetzes" durm den AurorucK: "dies Wehr
gesetzes 1978" zu' 'ersetzen. 

'c) Lin § 2 A:bs.1 ist der. Punkt. am. Schluß 
der Z.6 durch ,einen Sorichpunkt zu, ersetzen; 
als Z. 7 ist anzuflüg'en: . 

,,7. die Mitglieder der Voll~gskomi:nissionen 
nach §'. 18 des Straf,vdU~ugs~esret7ies;" 

4. § 3 Z. 3 hat zu ,lauten: 

,,3. Personen, die Anspruch auf ei:ne· P,ellliions
lelistuil1ig der in ,§ 1 Albs. 1 Z:, 7;, 12 oder 
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11'4'3 der BeiLagen 3 

14 lirt:. b rbezeichneten Art haben, es sei 10. a) Im § 19 Abs. 1 Z: 1 .ist der Ausdruck,;§ 1 
denn, daß ~Le gIeichzei:cilg einie der in § 1 Albs. 1 Z. 1 bis 5" durch den Ausdruck ,,§. 1 
Abs. 1 Z. 8 bis 11 ,angeführten Funktionen . Abs. 1 Z. 1 bis .5 und 14 tlit. a" zu ernetzen. 
ausiiben." . 

5. a) Lm § .5 Abs. 1wst der StrichpunkJtam 
Schluß der Z. 1 durch einen Beistrich zu ersetzen; 
folgenderSatizteiI ist anzmfÜlgJen: 

"bei den in § 1 Abs. 1 Z. 14 lit. a genannten 
Versichel'tenmirt dem vag der ZUlWei'sung zur 
Di·ensdeistung bei dem dort bezeichneten Be
trieb;" 

b) Iim§ .5 Abs. ·1 'Z. J ist der Amsdruck,,§ 1 
Albs. 1 Z. 7 und 12" durch den. AUSIdruck ,,§ 1 
Albs. 1 Z . .7, 12 .unld 14 Ii:t. b" zü ,ersetzen. 

c) Im§ 5 Albs. 1 Z. 4 rstdier Ausdriuck ,,§ 1 
Albs .. 1 Z.6,8 bis 11 unid 13" durch den AU!S
druCk ,,§ 1 Albs. 1 Z.6, 8 bis 11, 13 und 15" 
zu ersetzen. 

h) Lm § 19 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,§ 1 Albs. 1 Z. 7" durch den Ausidruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 7 und 14 ~it. b" ZlU eI1s·etzen. 

11. Im § 22 a Albs. 1 ist der Ausdruck "des 
Wehrgesetzes" durch den Ausdruck "des Wehr
ges,etzes 1978" zu .eI1setzen, 

12. Im § 26 Abs. 1 Z. 1 ,ist der Ausdruck 
,,§ 1 Abs.1 Z. 1, 2, 4 und 5" durch den 
Ausdruck ,,§ 1 A'bs. J Z. i, 2, 4, Sund 14 l,it. a" 
zu ersetzen. 

13. Im § 26 a Ahs. 2 ist der Punkt rann 
Schluß der Z. 4 durch einen StJr~chpunkt zu 
emet.zen; als Z. 5 ist anzufügen: 
,,5. für jede ßlach § 1 Ahs. 1 Z. 15 versicherte 

nerron der Bund." 
6. a) Im '§ 6 Albs. 1 ist der Snrichpunkt Mn 

Schluß der Z. 1 .durch.einen -B"eistirichzuersetzen; 14. Im ,§ 26 c ·rst der Ausdl'uck "des Wehr-
foi1gender Sa.tZteN ,ist anzufÜig.en: gesetzes'~ ,durch den A'usdruck' ."des Wehr,ges'etzes 

1978" zu ersetzen. 
"heiden in § 1 Ab>s. 1 Z. 14 1.it. a ,genannten 
Ven;o.cheritenmit dem Tag der B,eemJ,igl.inlg d'er 
die VrersicherUIlJgbe,grlÜnldenden Dienstleistung;" 

Ib) Im§ 6 Abs.' 1 Z., 2 ist der Ausdruck 
,,§ 1 Albs. 12. 7 und 12" durch den AUSIdruck 
,,§ 1 Albs. 1 Z. 7, 12\11tl!d 141it:b" zu ersetzen. 

c) Iim § 6 Albs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck 
,,§ 1 Albs. 1 Z .. 6, 8 bis H unld 13" oorch den 
Au~ck ,,,§ .1 Abs. 1 Z. 6, 8biis 11, 13 und 
15" zu ersetzen. 

7. § .10.Abs.2,h3lt:zulauten: 

,,(2) Der illgemein1e Ge~ichtSlstand der Vrer
simerungsans1Jalt ist das sachlich und öntlich zu
ständige Gericht ihres Sitzes." 

8. a) Im § 13 Abs~ 1 ~sit der Strichpunkt am 
Sdi:luß der·Z~ 2 durch·einenBeistrich zu ersetzen; 
foLgendJer SatzteiJ,istanzu&üg.en: 

"bei den in § 1 Abs. 1 '2. 14 lit. a genannten 
Versicherten die österl'eiChische Salinen Ak1lie:n-
'ge~eHscb.aft;" . 

!b) Im § 13A!bs. 1 Z. 4~sltderAws.dnuck 
,,§ .1 Abs. ~ .2 . .7 ,und .12~' dur.ch .den Ausdr.ück 
,,§ 1 Albs. J Z. 7,12 und 14lit . .b"zu ,ersetrleIl. 

c) Im § 13 Albs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 1 Albs. 1 
Z. '8, 9,10 'lit .. a 'und Ü"dUJrm den Ausdruck 
,,§ 1 Alb'S. 1 Z. 8, 9, 10 lit. '3;, 11 und '.15" zu 
emetzen. 

9. Im § 14 ist der- Ausdruck .,,§ 1 Abs. 1Z. 7 
und 12" (durch .cLenAusdnick ,,§ 1 Aibs. 1 .2. 7, 
12 ,unld 14 'lit.ö" ZlU ,ersetzen. 

15. Dem § 27 ist folgender Satz arwuJiigen: 

"Zu deri zulässigen. Zwecken gehöl'en"auch die 
AufklärullJg und 'Information im Rahmender 
Zuständligkeit der Versicherunp.anstalt." 

16. Im § 34 Abs. 2 erster Satz ~st der Aus
druck "und nicht ihre MitschUlId oder Teilnahme" 
durch den Ausdruck "und nIcht ihre 'Beteiligung" 
zu ersetzen. 

17. Hn § 35 1\:bs.5 ~st der A'usdf'uck "deren 
Mitsch'ulld oder 11e1lnahme an der 'strafbaren 
Handlung" durch den Ausdruck "del'enBeteili
gung an der strafbaren Handlung" zu ,ersetzen. 

i18. "§50 hat lZulauten: 

"Bezugsberechtigung im .Falle des Todes des An
spruchsberechtigten 

§ 50. '(1) Ist im Zeitpunkt ,des TOidesdes An-:
spruchSlber,echtigten ,eine f1i1ligeGeLdleistung (Er
stattung 'Von Kosten an S'Üel1ewn Sachleistun
gen) noch nicht, .ausgezahlt, .sosind,sDlfem in 
diesem ßun.cLesgesetz ·nichts I3.nderes bestimmt 
wird, nacheinander Ider Ehegatte, ,die leiblichen 
Kind-er, !die Wahlkinder,.die, Stieifkilllder, der 
Vat~1",die Mutter,die Geschiwister Ibez'ligsbe
rechcigt, a:1Le ,diese Personen jedoch nur, wenn 
'sie mit dem Artspruchsibereehtigten zur Zeit 
seines Tades inhäusIicher Gemeinschaft gelebt 
haben .. Steht Ider Anspruch mehreren 'Kindern 
oder Geschwistern .des Verstorbenen zu, so sind 
si·e ,'zu gleichen Tei1enan~pruchslberechtigt. 

(.2) .Der Anspruch au.f ,Kostenersatz gemäß 
§ 5'9 .A:bs.l und 3 sowie gemäß §69 Atbs.6 
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steht nach dem Tode eines Versicherten den im 27. Im § 99 a Abs. 3 ist der Ausdruck ,,§ 1 
Abs.l genannten Personen bzw.denjenigen Per- . A:bs. 1 Z. 6, 8 bis '11 und 13" durch den 
!ronen zu, ,die ,die Kosten an Stelle ,des Versicher- A;uSldruck,,§ 1 Abs. 1 Z. 6, 8005 11, 13 und 15" 
ten getragen haben." zu ers etZlen. 

19. im § 55 Albs. 3 ist der Au~druck "des 
W ehrgesetz,es" durch den Ausdruck ,,;des Wehr
g·ese'tzes 1978" zu eI1retzen. 

20. § 64 Albs. 5 hiat zu ,lauten: 

,,(5) Die Versicherungsanstalt hat bei Vor
l,iegren einer besondeI1en soziJaJlen SchutZlbedürftig
keit der Anspruchslberechrtigten nach Maßgahe der 
RJicholiinien des Hauptvel"bandes von der Ein
hebung der RezeptgebÜihr ah'ZIUsehen oder eine 
bereits. entrichtete Rezeptg.ehühr rückzuerstat
ten." 
'. , 

21. Im § 68 Abs. 1 Bi'nleitung ist der Ausdruck 
"Art. 12 Abs. 1 Z. 2" Idurch den Ausdruck 
"Al'\t. 12 Albs. 1 Z. 1" zu ersetz·en. 

22. Im ,§ 70 h Al'bs. 1 ist der AuS/druck ,,§ 1 
Albs. 1 Z. 7 und 12" durch den Aousdruck ,,§ 1 
Ahs. 1 Z. 7, 12 und 14~it. b" zu ersetzen. 

23. § 75 hat zu Lauten: 

"L ·e ist u n gen aus de :m Ver s ich e
rungsfall . der Mutterschaft bei 
W e c h s d der Ver S Q c h e ru n g s z u-

st ä ill d ~ g k ei t 

§ 75. Tritt innerha;~b des Zeitraumes zwischen 
dem· Beginn der letzrtlen acht Wochen vor der 
voraussichtJlichen Entjbi:nJdung und der tatsäch
lichen Bntibindung ein Wechse! in der Vers,iche
rungszustä.n:d~gkeit zwioschender Versicherungs
anstalt öffentlicher Bedi'enstJeter oder der Ver~ 
sicherungsanstalrt der österreichischen Bisenhah
nen,soweit dies'e Träg,er der Kra:nkenvers,icherung 
im Sinne des § 473. ,des AUgemdinen So~ialver
sicherungsgesetzes ist, und eionem a.n.del'len Träger 
der g,esetzl,ichen Kl'Iankenv,ersicherung ein, so hat 
ab . di,esem ,Zeliotpunkt der. 'ZIUs~änIdig gewordene 
Ver5iicher.ungsträger die Leistungen aUIS dem Ver
sicherwngsfaH der Mutterschaft zu erbl'lingen. Dies 
gilt auch dann, wenn bei dieSiem Versiich'erungs-

'träger der VerSlii:herungsfal,1 ckrMll'tJterschaf.t im 
Sinne des § 120 A:bs. 1 Z. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsge,s,etz·es 'nicht eingetreten ist." 

., 24;lm§ 76 ist der Ausdruck ,,§§ S5und 63;' 
durch den Ausdl'Uck ,,§§. 55wrrrd 63 Abs. 1 bis 3" 
zu"ers~en. 

28. a) § 105 A:bs. 1 hat zu ~aU'tien; 

,,(1) Schw,erversehrten wird für jedes Kind. 
, bis zum vollenldeten 18. Lehensja;hr ein :KJinder
zusch uß im Awsmaß von 10 v. H. der Vers,ehr
tenrente ohne Hlilflose'nzlrschuß g,ewährt. Für 
die D3>uer eiilles Anspruche's auf Kinderzwschuß 
für ein ,1m Albs. 2 zw.eiter Satz bezeichnet,es 
K,in'd gebührt für dieses KJi'l1d, wenn es gleich
zeitig als Killld im Sinne des Albs. 2 el1S,ter Satz 
gilt, aus diesen Gründen keiill weiterer KiIllder
zu~chuß. Der sich aus der Summe von Ver
seh!1tenr,ente und Zusatzrente (§ 104) ergeJbende 
Betra;g des Kinder:zJwschusses darf den B,etrrag 
von 1 050 S nicht ubersteigen. Die Renoe und 
die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die Be
me&wngsgrundl3>ge nicht ,übersteigen." 

Ib) Dem § 105 Albs. 21st fo1genlder Satz anzu-
fügen: . 

"Als Kinder im Sinne des Albs. 1 gelten ferner 
die Enkel, wenn "'He mit dem SchWierversehr,ten 
st~n,dig in Hausgemeinschaft leben, sie ihm ge
genüber im Si'nne das § 141 ABGBunterharJts
berech'Oigt sind und s~e und der Schwerv,ersehrte 
ihren Wohnsitzvm InLmd haben." 

29. Im §113 Albs.7 rlit.a ,i1st :der Ausdruck 
"Ausspruch rinn Si,nne des § 61 Alb". 3 Ehegesetz" 
durch ckn Ausdruck "Ausspruchnach § 61 Abs.3 
Ehege~etz" 'zu ers.etJzen. . 

30. Im § 115 Abis. 1 'vst der KlammerauS'druck 
,,(§ 105 A<hs. 2)" ,durch den Klammerausdruck 
,,(§ 105 Albs. 2 ersber Satz)" zu ,ersetzen. 

31. Nach§ 118 ,ist ,ein §118 a mit folgendem 
Wörtla ll'teinZiufügien: 

"Be'Lasrtungsaus,glei.ch IfÜr Iden Auf:. 
w a n d f Ü ,1" .A,n s t'a.ll tos (E nth lind 'u n,gs-

Lhe i m) p f I .e g e 

§1183. Für den Ausgleich ,der sich aus der 
Durchführung der B,estimmungen ,des § 28 des 
'Krankenanstaltengesetzes . ergebenden unter
schiedlichen Belasnungen der . Krankenversiche
mingstr1iger ~st. § 322 a ,des Allgemeinen Sozial
v·ersicherungsg·esetzesentsprech,end anzuwenIden;" 

25. Im § 93. Abs: '3 ,'ist der Alusrdruck ,,§ ·1 
Abs. 1 Z. 10 Ut. !b und für die, in § .1 J\hs, 1 
Z. 13" ,durch den A~druck·,,§ 1 Abs. 1 Z .. 10· 

32. Dem§ 121 ist ein Abs. 4 .mirt folgendem 
W ornlautanzufügten: . 

,,(4) Abs. 3 ,ist in dien F::vIJen, ,in denen 'ein 
RentenheI\echtigter 3>ufKosten des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches unter
gehmchrt ist, mit ,der Maßga!be sinngemäß anzil-

lit. b, 13 und 15" ClU ,ersetzen.' .. 

26. Im § 96 Abs. 4 ist der Ausdruck "A~i:. 12 
Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck "Am. 12 
Abs. 1 Z. 1" zu ersetzen. 
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:1143'der Beil1a~en 5 

wenden, daß ,der vom Anspruchsübergang er
faßte Betng dem Bund gebühl"t." 

33. a) Im § 132 Abs. 5 ist der Ausdruck ,,§ 1 
Abs. 1 Z. 7" durch ,den Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 
Z.7 und 14 .I:1t. b zu ersetzen." 

b) Im § 132 Ahs.7 list ,der Ausdruck ,,,,ihrer 
Verbände" durch den Ausdruck "des Haupt
v,erbandes der öster1"eichischen SoZlialversiche.:. 
rungsträger" zu ersetzen. 

34; Im § 138 Z.3 ist ·der A'Wdruck "und 
einem vom Obmann bestimmten B,ediensteten 
,der An'stalt." durch ,den Ausdruck "und ,einem 
vom Obmann fürane oder für jeweils im vor
hin,ein festgelegte Angelegenheiten des Ausschus
ses bescimmten B,diensneten der Anstalt." zu er
setzen. 

, , 

35. § 143 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Obmann und seine Stellvertreter 
sind ,"om Bundesmini'.9rel'iuom für sOZliale Verwal
tung bei Antcitt ihres Amtes in Eid und Pflicht 
zu nehmen. Das gleiche gilt fÜr die Vorsitzenden 
des ühel1W,achungsausschusses :und der Landes" 
vorstände sowie für ihre Stellvert1"eter." 

36. § <.146 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. bei der . Ercichtung von Gebäuden, die 
Zwecken der V,erwaltung, 'der Krarikenbe
handhing, der Aoot'altspflege, der Ges'un
deillUntersuchungen, der Unfallheilbehand
lung, ,der erweiterten HeiLbehandlung, . der 

'Rehaihilitation oder der Krankheitsv,erhü
tang ,dienen sollen, sowie bei der Schaffung 
von 'derartigen Zwecken ,dienenden Einrich
tungen iil eigenen oder f.remden 'Gebäuden. 
Das ,gleiche, g~lt. ,auch für die Erweiterung 
'Von Gebäuden <?der EinrJchtungen, soweit 
es sich nicht 'nur um die Erha'ttungs~ oder 
In~tandsetzungsartbeiten oder. um .die Br
neuerung des Inventar·s handelt;" 

. j 7. a) § 151 Albs. 1 ~etzter Satz ha tzu hüten: 
"Gemeinsame Erträge und A,ufwendungen s~rid 
auf ,die ,genannten Vel'siCherungennach den Be~ 
stimmungen der Rechnungsvorschriften aufzutei
:le~." 

b) § 151 .A!bs. 4 erster Satz hat zUllauten: 
"Wenn für ein Geschäftlsjahr,2 v. H. der Er
träge an Versicherungsheiträgen die Aufwendun
gen" der Gesundenuntersuchungen einschließlich 
der Kosten für die Errichtung ,und den Betrieb 
der hiezu erforderlichen eigenen. Einrichtungen 
Ibzw. der ,Bereitstellung entsprechender Vertrags
einrichtungen JürdJe6es Jahr übersteigen, ist der 
Unierschiedsbetrag einer gesonderten Rücklage 
zuzuführen; hiebei sind die E,rträge an Versiche
rungsbeiträgenum die gemäß § 447 f des A<1lge~ 
meinen Soziawel'sich'eningsgeseuzeszu 1'eis~enden 
überweisungen zu vermindern." 

38. § 152Abs. 1 Z. 2 und 3 haben ZlU but.:n: 

,,2. in Darlehen, die nach den Bestimmungen 
des § 230 c ABGB zur Anlegung von Mün
delgeld geeignet ~ind; 

3. in inländischen Liegenschaften, wenn deren 
Erwerb nach den Bestimmungen des § 230 d 
AiBGB zur Anlegung von Mündelgeld geeig
net ist;" 

39. a) Lm § 154 Ahs. 1 zweiter Satz ist der 
Ausdruck "B.undesministerium" durch den Aus
druck ,;Bundesminister" ZlU ersetzen .. 

b) Im § 154 Abs. 2 ,sind die Ausdrücke "Das 
Bundesministerium" durch die Ausdrücke "Der 
Bundesminister", der Aus'druck "dieses Bundes
Bundes.ministerium" durch den Ausdruck "des 
Bundesministeriums für soziale Verwahung", der 
Ausdruck "das Bundesminister.ium" durch den 
Ausdruck "der Bundesminister" und der Aus
druck "dem Bundesministerium" durch den Aus
druck "dem iBundesmini.ster" 'ZJU ersetzen. 

c) § 15,4 Abs.3 hat ~u lauten: 
,,(3) Der Vertreter der Aufsichtshehördekann 

gegen Beschlüsse ein:es Verwaltungskörpers, die 
gegen Gesetz oder Satzung oder die darauf be
ruhenden sonstigen Rechtsvorschriften verstoßen, 
der Vertreter·'des Bundesm~ni'sters für Finanzen 
gegen Beschiüsse,' die die finanziellen Interessen 
des Bundes herühren, ':Einspruch mit aufschieben
der Wirkung erheben. Der Vorsitz:ende hat die 
Durchfuhrung ,des Beschlusses;' gegen den Ein
spruch erhoben W'Ilrde, vorläufig aufzuschieben 
uUld die Entscheidung des Bundesministers für 
,sOZliale Verwaltung als Aufsichtshehörde, bei 
.einem Einspruch des· Vertreters des Bundesmini
ster.s ·rur Finanzen·di·e Entscheidung desBundes~ 
ministers für soziale, Verwlltung, ·die dieser im 
Einvernehmen· mit dem Bundesminister für Fi
nanzenzu tr~ffen hat; einzuholen." 

40. a) § 155 ,Albs. 1 erster Satz hat zu .lauten: 
! . , 

"Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
als Aufsichtsbehörde1hat di.e Gebarung der Ver
sicherungsanstalt dahin zu überwachen, daß Ge
setz 'und Satzung sowie die darauf beruhenden. 
sonstigen Reclitsvorsch,riften beachtet werden;<' 

rb) Im § 155 Abs. 1 ~weiter Satz ,i'st der Au·s
druck "Sie kann ihre" durch den Ausdruck "Er 
kann seine" und der Ausdr.uck "sie soll" durch 
den Ausdruck "er soll" zu ersetzen. 

c) § 155 Ahs~i'hatzu lauten: 
,,(2) Dem Bundesminister für soziile VerWal

tung als Aufsichtsbehördeund dem Bundesmini: 
ster für Finanzen ",ind auf Verlangen alle Bü
cher,'Rechnungen, Belege, Urkunden, Wertpa
piere; Schriften undsonsoigeBestände vorZu
legen 'un'dallezur AusÜlbung des Aufsichtsrech
tes. ertordel'lichen Mittcilungen zu machen; alle 
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Verlautbarungen sind den Bundesministern für 
~oziale Verwaltung und für ·Finanzen unverzüg
lich (Zur Kenntnis zu bringen. Der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung kann die Satzung 
und Krankenordnung jederzeit überprüfen und 
1\.nderungen solcher'Bestimmungen verlangen, 
die mit dem 'Gesetz in Widerspruch stehen oder 
dem Zwecke der Ver.sicherung zuwiderlaufen. 
Wird diesem Verlangen nicht hinnen drei Mona
ten 'entsprochen, so kann er die erforderlichen 
Verfügungen von 'Amts wegen treffen." 

,d) Im § 155 Abs. 3 ist der Au~dr'uC:k "Die 
Auf.sichtsbehördekann" ,durch den Ausdruck 
"oDer Bundesminister ,für soziale. Verwaltung als 
Aufsichtsbehörde kann"; der Ausdruck "so kann 
sie" durch den Ausdruck "so kann 'er", der Au,s
druck "Sie kann" durch ,den Ausdruck ",Er 
kanri", derAlusdruck ,;Die AUJfsicht,sbehörde" 
durch den Ausdruck "Der:B·undesmi11lLster ~für 
soziale Verw.altung" und ·der Ausdruck "Bundes
ministeriums" durch den Ausdruck "Bundesmi
nisters" zu ersetzen. 

e) Im § 155 Abs~ 4 sind die AluS drucke "Die 
AufSichtslbe'hörde" durch die Ausdrücke ,;Der 
Bunde!mlinister f.ür soziale Verwaltung als Auf
sichtsbehöl'de",der Ausdruck "wobei sie sich" 
durch den Ausdruck ,.wobei er sich", der Alus
druck "Das 'Bundesniinisterium" ;durch den Aus
druck "Der Bundesminister" und :der Ausdruck 
"das Buhdesministel'ium" durch .denAusdruck 
"der Bundesminister" ·zuersetzen. 

f) ,Im§ 155 Abs. Sist der AusdruCk. "Die" 
durch den AusdruCk "Der -Bundesminister für 
,soziale Verwaltung als" ·zu ersetzen. 

4La) Im§ T56Abs. 1 er.S'ter S-atz ist der Aus
druck "Di'e" 'durchHenAusdruck "Der Bunrd'es
minister fürsoziile VerWaltung 'a'ls" ·zuersetzen. 

h) Lm§156:Ahs~3 ist 'der Ausdr,uck ,;die Altif
sichtsbehörde" durch'den A,usdruck "den Bun
desminister für soziale Verwaltung aLs Aufsichts-
behörde" zu ersetzen. . 

42. Im§ 157.ist der Ausdruck.· "von ,der .Auf
SQchts:be'höl'de<C durch den ,Ausdruck "vom Jwn
desmini'sterfür $oziale Ve~alllun.g a'ls Auf
sichtS!behörde" und der Ausdruck _"das Bundes
ministerjum" durch den Ausdl,"uck "der Bundes
minister" zu ersetzen. 

ArtikeLII 

Obergangsbestimnumg.en 

(1) DieBestimmungencres :§ 105 cAbs. 2 des 
Beamten~Ktanken-und 'UnfaUversicherun,~ge~ 
setzes -in der Faossung ,des Art . .r ,Z.28 'Ht. -b sind 
auf Antrag -ab 1. Jänner 1979 aucha-utfVer.siche
rungsfäUeaniZuwenden,die ;vor 'dem< L Jänner 
1979 eingetreten sind. Die 'Leiswng ·gebiihrtab 
1. Jänner 1979, wenn d'er Antrag ·his 3L'Dezem-

ber 1979 gestellt wird, sonst ab dem der Antrag
stellung folgenden Monatsersten. 

,(2) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1979 
an :einer Krankheit, die erst :auf :Grund der Be
stimmungen des Art. V Z. 27 ,des 'Sozial
rechts-<Änderungsgesetzes 197.8, ßGBl. Nt:. ..~ ... 
... , ,in Veribindung ,mQt § 9.2 .Albs. Jund..2 
des' .lBeamten-Kr.an:ken~ rund Unlfal1v:ersiche
rungsgesetzes als ,Beruifskrankheitanerkannt 
wird, 'S'O sind ihm die Leistungen :derUn
faHversicherung zu gewähren, wenn der Versiche
rungsfaU VOr dem 1. Jänner J 979 eingetreten ist 
und der Antrag bis 31. Bezember1979 gestellt 
wird. Die Leistungen ,sind ;frühestens ab 1. Jän
ner 1979 zu gewähren~ Wird der Antrag .später 
gestellt, gebühren die -Leistungen ab dem ;auf die 
Antrag,stellung fdlgenden Monatsersten. 

(3) Mitglieder der VolksanwaltJschafr und Mit
glieder, der Vollzugskommissionen nach§ 18 des 
Strafvollzugsge'setzes,d1e nach den Bestiminun
gen dieses Bundesgesetzes in die Unfallversiche
rung nach dem 'Beamten-Kranken-":lnd Urifa:ll
ver,sicherungsgesetz einbezogen werden und die 
bei einem V ersicherungsunternehmen am '1. Jän
ner 1979 vertragsmäßig unter Einschluß von 
Dienstunfä'11en unfallversichert sind, können den 
Vers,icherungsvertrag bis zum 31. Dezemher 1979 
zum Arblaufdes auf die Aufkündigungfolgenden 
Kalendermonates -aufkündigen .. Füreinen Zeit
raum nach dem Erlöschen des Versicher;ungsver
tragesbereits ientrimtete Versicherungsbeiträge 
(Prämi'en),sin'dvom Versit:herungsuntemehmen 
nichtZ'U·erstatten. über Verlangen-des Vcer.siche
rung.sunternehrrrens i'St der "Bestand -der :Unfall
versicherung nun demB"eamten.;';Kr:mken- un'd 
UnIaHversicherungsgesetz nachzuweisen. 

(4) Die am j 1. Dez.eniber '1977 bestehenden 
Ansprüche-auf. Leistungen :lIUS der U nfaUversiche
rung jener Personen, denen :lIuf Grund des Ge
setzes über ,die O.ö.Lehrer-,Kranken- und Un
fallfürsorge,LGBl. für Oberösterreich 'Nr. 48/ 
1977, 'Leistungen:aus ;vor :dem J. Jänner 1978 
eingetretenen Dienstunfäl1en oder .Berufskrank
heiten gebühren, ,erlöschen mit dem 1. Jänner 
1978. 

Artikel III 

Schlußbestimmungeri 

.(1) Art. Irr des Bundesgesetzes vom 1. Fe
her 1978, BGBl. Nr. 124, über das Salz
monopol und 'üherÄnderungen des Berggesetzes 
1975 und des B-KUVG wird aufgehoben. 

(2) . Albweichend vOn den ;Besiimmungendes 
§ 22 Aihs .. 3 'des-Reamten.J{ranken-,und Unfall
versicherungsgesetzes ;betriigt für das Ge,chäfts
jahr 1979 der 'V'om lDienstgeberzurBestreitung 
ron Aushgen .der ,erweiterten Heilbihandlung 
(§ 70 desBeamten-Kranken-und UnfaUv.e·I"Siche-
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rungsgesetzes) zu entrichtende Zuschlag zu den 
Beiträgen 0,28 v. H. der Beitragsgrundlage (§ 19 
des Beamteri~Kranken- und UnfaHversicherungs
,gesetzes) Ibzw. der :bei.tragspflichtigen Sonderzah
lungen. 

(3) Die Versicherungsanstalt hat abweichend 
von den Bestimmungen des § 151 Ahs. 4 des 
Beamten-Kra,nken- und Unfallversicherungsgeset
zes für das Geschäftsjahr 1979 

a) 2 v. H. der Erträge an Versicherungsbei
trägen der im § 151 Abs. 3 des Beamten
Kranken- und Unfallversicher.ungsgesetzes 
bezeichneten gesonderten iRlücklage ZlUZu~ 
führen, 

ob) die Aufwendungen der Gesundenuntersu
chungen einschließlich der Kosten für die 

, Errichtiung und den Betrieb der hiezu er
forderlichen ,eigenen Einrichtungen bzw. 
der BereitsteHung entsprechender Vertra,gs
einrichtungen aus der im § 151 Albs. 4 des 
Bea:mten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetzes bezeichneten gesonderten 
Rücklage zu bestreiten. 

Artikel IV 

Wirksamkeits beginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, \Soweit im fol
genden nicht anderes bestimmt wird, am 1. Jän
ner 1979 in Krak 

(2) Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1978 Art. 11 

Albs. 4; 

b) rückwirkend mit 1. Mai 1978 Art. r Z. 1 
lit. tb bis d, 4, 5 lit. a und b, 6 lit. a und b, 
8 lit. a und h, 9, 10, 12, 22, 33 Et. a und 
Art. Hr Abs. 1. 

(3) § 118 ades Beamten-Kranken- und Un
faHversichel1ungsgesetz.es in, der Fassung des Art. r 
Z. 31 tritt mit Ablauf der Geltungsdauer der 
Vereinbarrung .gemäß Art. 15 aB-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung und die Dotierung 
des Wasserwirtschaftsfonds, BGBL Nr. 453/1978 
außer Kraft. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 154 
Albs. 3 und 155 A:bs. 2 des Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
inder Fassung des Art. r Z. 39 lit. c und 
40 lit. c' der B.undesminister Für soziale 
Verwaltung .im Einvernehmen mit dem 
BundeS/minister .für Finanzen; , 

b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 10 
Abs. 2, 13 Abs. 2, 26 a Abs. 2 und 121 
Albs. 4 des Beamten-Kranken-und UnfaU
versicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. r Z. 7, Z. 8 lit.c, Z. 13 und Z. 32 der 
Bundesmin1ster .für soziale Verwaltun,g im 
Einvernehmen mit dem' Bundesminister .für 
Justiz; 

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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